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MMW-HOTLINE

Kostenlose Hotline: (0800) 2 37 98 30 

oder per E-Mail: w@lbert.info

–

Helmut Walbert
Allgemeinarzt, 
Medizinjournalist 
und Betriebswirt 
Medizin

Leser der MMW können sich mit allen Fragen zur Abrechnung  
und Praxisführung an Helmut Walbert, Facharzt für Allgemeinmedizin, Würz-
burg, wenden. Sie erreichen ihn jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr unter der 
kostenlosen Rufnummer (0800) 2 37 98 30 oder per E-Mail: w@lbert.info.

Landarzt in einem unterversorgten Gebiet

Lohnen sich für mich Samstagssprechstunden?
Dr. med. P. S., Allgemeinmedizin, KVB: 
Ich bin Landarzt in einem unterversorgten 
Gebiet. Regelmäßig müssen einige Pa-
tienten auch am Wochenende versorgt 
werden. Um aufwendige Hausbesuche zu 
vermeiden, würde ich gerne eine Sams-
tagssprechstunde machen. Lohnt sich das?
Antwort : Samstagsprechstunden anzubie-
ten, kann in Ihrer Situation durchaus wirt-
schaftlich attraktiv sein!
Die Gebührenordnungsposition (GOP)  
01 102, „Inanspruchnahme des Vertrags-
arztes an Samstagen zwischen 07.00 und 
14.00 Uhr“ gehört zu den Leistungen, die 
außerhalb des Regelleistungsvolumens ab-
gegolten werden. Je nach KV gibt es hier ein 
Extra-QZV für Leistungen zur Unzeit oder die 
Leistungen sind unlimitiert. In Bayern gibt 
es für Hausärzte ein QZV, das sich nach den 

Leistungen des Vorjahresquartals errechnet. 
Mit 9,99 Euro wird der Vertragsarzt für sei-
ne Bereitschaft, am Samstag zu arbeiten, 
zusätzlich vergütet. Da bei dieser GOP die 
Einschränkung „Unvorhergesehene Inan-
spruchnahme durch einen Patienten“ fehlt, 
können auch Patienten, die eine Versor-
gung am Wochenende benötigen, in diese 
Sprechstunde einbestellt werden. Der Ver-
tragsarzt braucht während der angebotenen 
Sprechzeit also nicht darauf zu warten, ob 
Patienten ihn in Anspruch nehmen oder 
nicht. 
Diese Samstagsprechstunde kann wie jede 
andere Sprechzeit zu jeglicher Leistung ver-
plant werden. Es müssen keineswegs nur 
dringlich zu versorgende Krankheitsbilder 
sein, es können auch Präventionsleistungen 
wie Vorsorge, Gesundheitsuntersuchung 

und Impfungen dabei sein. Das Schöne in 
diesen Fällen: Immer kommt der Zuschlag 
für die Arbeit zur „Unzeit“, die GOP 01 102, 
zusätzlich zur erbrachten Leistung dazu. Es 
können während dieser Zeit auch geplante 
telefonische Beratungen oder Befundmittei-
lungen erfolgen.
Die geplante Sprechstunde am Samstag ist 
auf jeden Fall eine Alternative zu sonst evtl. 
notwendigen Hausbesuchen. Hier „schaffen“ 
Sie in der Regel maximal vier Besuche pro 
Stunde. In der gleichen Zeit müsste sich in 
der Praxis ein höherer Umsatz erwirtschaf-
ten lassen. Es müssen allerdings anfallende 
Personalkosten mit in die Wirtschaftlich-
keitsüberlegung mit einbezogen werden. 

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Bei uns gibt es keine Teams dafür, dürfen wir 
trotzdem nach Muster 63 verordnen?
Dres. H. & W., Allgemeinärzte, KVB:
In unserem Landkreis sind noch keine 
Teams für die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) eingerichtet. 
Können wir als Hausärzte dennoch eine 
Verordnung nach Muster 63 für unsere 
Palliativpatienten ausstellen – für den 
„normalen Pflegedienst“ – und entspre-
chend abrechnen?

Antwort: Leider nein. Die Verordnung nach 
Muster 63, GOP 01 425 / 01 426 setzt die 
Leistungserbringung durch ein anerkanntes 
SAPV-Team voraus. Wo eine solche Versor-
gung noch nicht verfügbar ist – wie in Ih-
rem Fall – kann eine Verordnung auch nicht 
ausgestellt werden. Der normale Pflege-
dienst ist nicht ausreichend qualifiziert. Be-
dauerlicherweise haben die Krankenkassen 

in Bayern trotz voller Kassen die bis  Ende 
2011 in Bayern geltende Kennziffer GOP  
97 005 gestrichen. Diese sicherte für Pallia-
tiv-Patienten eine Zusatzvergütung von 11 
Euro pro Quartal und die Einzelvergütung 
aller notwendigen Hausbesuche zu. Die Ant-
wort der Hausärzte kann nur die vermehrte 
Einweisung ins Krankenhaus sein!

Hellmut Walbert ■




